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§ 130 NO LBDG

NO LBDG - NO Landes-Bedienstetengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

(1) Zur teilweisen Abgeltung des Fahrtaufwandes der Bediensteten vom Wohnort zum Dienstort und zurlick gebihrt
nach MaRgabe folgender Bestimmungen ein Fahrtkostenzuschuss. Bedienstete, die Anspruch auf Zuteilungsgebihr
oder VersetzungsgebUhr haben, gebihrt kein Fahrtkostenzuschuss. § 100 Abs. 4 gilt sinngemaR.

(2) Ein Fahrtkostenzuschuss gebUhrt nur auf Antrag.

(3) Der Anspruch auf Fahrtkostenzuschuss ist jeweils fur die Zeit vom 1. Janner bis 30. Juni und fur die Zeit vom 1. Juli
bis 31. Dezember im Nachhinein geltend zu machen.

(4) Nach Ablauf von drei Jahren ab dem Ende des Anspruchszeitraumes gemald Abs. 3 ist der Anspruch verjahrt.

(5) Die sich aus den nachstehenden Bestimmungen ergebenden Auszahlungsbetrage sind auf volle Cent zu runden,
indem Betrage unter 0,5 Cent unberucksichtigt bleiben und Betrdge von 0,5 und mehr Cent auf den nachsten vollen
Cent gerundet werden.

In Kraft seit 17.08.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_lbdg/paragraf/100
file:///

	§ 130 NÖ LBDG
	NÖ LBDG - NÖ Landes-Bedienstetengesetz


